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Vernehmlassung: Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel; 

Liberalisierung der Öffnungszeiten von Tankstellenshops  

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Sie haben uns eingeladen, zum Vorentwurf zur Änderung des Arbeitsgesetzes bezüglich der 

Öffnungszeiten von Tankstellenshops Stellung zu nehmen. Für diese Gelegenheit zur Mei-

nungsäusserung danken wir Ihnen bestens. 

 

 

Allgemeine Bemerkungen 

 

Bei der Öffnungszeiten von Tankstellenshops führt das geltende Recht zum Teil zu unver-

ständlichen Situationen und ist nicht praktikabel. So muss zum Beispiel eine Tankstelle mit 

Shop und Bistro in der Nacht zwischen 1 und 5 Uhr Teile des Shop-Sortiments abdecken 

oder mit Stellwänden abgrenzen, da gewisse Produkte des Sortiments während dieser Zeit 

nicht verkauft werden dürfen. Andere Produkte des Angebots dürfen hingegen die ganze 

Nacht angeboten werden. Diese Regelung führt zu Mehraufwand für das Personal und wird 

von der Kundschaft nicht verstanden.  

 

Die CVP ist im allgemeinen gegen Sonntags- und Nachtarbeit. In diesem speziellen Fall ist 

aber eine Ausnahme sinnvoll. Die meisten von der Änderung betroffenen Arbeitsnehmerin-

nen und Arbeitsnehmer leisten bereits jetzt Sonntags- und Nachtarbeit als Angestellte der 

Tankstellen und den dazugehörigen Gastbetrieben. Zusätzliche Nachtarbeit wird somit mit 

der Änderung des Gesetzes nicht gefördert. Weiter ist die Abgrenzung der Produkte, welche 

innerhalb des Angebots eines Bistros angeboten respektive nicht angeboten werden dürfen, 

schwierig. Unklar ist auch die Formulierung des „starken Reiseverkehrs“, auf welche in der 

neuen Gesetzesordnung verzichtet werden soll. Die CVP findet es sinnvoll, dieses Gesetz 

klarer und praxistauglicher zu formulieren.  
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Die bewilligungsfreie Erlaubnis für Sonntags- und Nachtarbeit bleibt auch unter dem neuen 

Gesetz stark eingeschränkt. So werden auch in Zukunft Tankstellenshops nicht beliebig ge-

öffnet haben dürfen. Diese müssen sich auch nach dem neuen Gesetzt an Hauptverkehrs-

strassen oder auf Autobahnen befinden und ein den Reisenden angepasstes Produktsorti-

ment vorweisen. 

 

Die CVP spricht sich deswegen für den Vorentwurf zur Änderung des Arbeitsgesetzes aus. 

 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und verbleiben mit freundlichen 

Grüssen 
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